………………………….   , den ………………………2025

Liebe Kolleginnen und Kollegen,
den Teilzeitbeschäftigten unter Euch steht für jede Stunde, die sie über die im Plan festgesetzte Arbeitszeit hinausgearbeitet haben, ihre Stundenvergütung zu sowie die Zeitzuschläge und die anteiligen Belastungszulagen (BAG Urteil 05.12.2024 - 8 AZR 370/20). Viele haben ihren Anspruch bereits schriftlich geltend gemacht. 
Zudem stehen ihnen 250 € Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG zu. Bitte teilt uns Eure aufgelaufene Forderung mit. Wir wollen die Summe unter anderem am schwarzen Brett veröffentlichen.
Denn sie geht zumindest als Rückstellung in die betriebliche Bilanz ein. Dies mindert das jährliche Bilanzergebnis erheblich. Unsere Forderungen mindern wohl auch die Bonusausschüttungen der Unternehmensleitung.
Das geht alle an.
Mit gespannten Grüßen
Die ver.di-Betriebsgruppe
